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Zweiter Teil

Die Tätigkeit des Zentrums auf religiöſem Gebiete .

Staatliche Freiheit der Religionsübung .

55 . Die Aufhebung des Jeſuitengeſetzes wurde vom Zentrum
ſofort beim Zuſammentritt des Reichstages durch folgenden Geſetz —
entwurf beantragt :

Geſetz ,
betreffend die Aufhebung des Geſetzes über den Orden der Geſellſchaft Jeſu ,

vom 4. Juli 1872 ( Reichsgeſetzbl . von 1872 S. 253) .

Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden Deutſcher Kaiſer , König von Preußen uſw .
verordnen im Namen des Reichs , nach erfolgter Zuſtimmung des Bundesrats
und des Reichstags , was folgt :

81 .
Das Geſetz , betreffend den Orden der Geſellſchaft Jeſu , vom 4. Juli

1872 ( Reichs - Geſetzblatt S. 253 ) wird aufgehoben .

8 2.

Die zur Ausführung und zur Sicherſtellung des Vollzugs des im § 1
genannten Geſetzes erlaſſenen Anordnungen verlieren ihre Gültigkeit .

83
Das gegenwärtige Geſetz tritt mit dem Tage ſeiner Verkündigung in

Kraft .
Urkundlich uſw .
Gegeben uſw .
Berlin , den 14. Februar 1912 .

(J. Seſſ . 1912 . Druckſ . Nr . 86 )

Wenn der Antrag auch nicht beraten worden iſt , ſo hat doch der

Abg. Gröber ſchon in der Generaldebatte zum Etat ausgeführt :
„ Die Pflege der Religion , nicht bloß bei der Jugenderziehung in der

Schule , ſondern im geſamten Volksleben , ſcheint uns neben der Belehrung ,
die Herr Graf v. Poſadowsky verlangt hat , und neben der Betonung der Einigkeit
der bürgerlichen Parteien und ihrer Förderung durch die Regierung ein über⸗
aus wichtiges Moment in der Bekämpfung der Sozialdemokratie zu ſein , und

deshalb ſind meine politiſchen Freunde und ich auch der Ueberzeugung , daß

es ganz verkehrt iſt , wenn heute noch in Deutſchland Verfolgungsgeſetze gegen
die Religion beſtehen , welche Beſchränkungen in ſich ſchließen , die un⸗



gerecht und unerträglich ſind . ( Sehr gut ! im Zentrum . ) Das alte elende

Neluttentefs tz, das neuerdings wieder galvaniſiert wird in bureaukratiſchen
Kanzleien Bayerns , auch in Württemberg , wie man hört ! Man ſtreitet ſich
darüber : was iſt Ordenstätigkeit , was iſt Niederlaſſung ? Ja , meine Herren ,
wie wollen Sie die Ordenstätigkeit unterſcheiden von der Tätigkeit irgend⸗
eines katholiſchen Prieſters ? Miſſionen , Exerzitien , Predigten — das kann
jeder katholiſche Geiſtliche halten . Dazu braucht es keines Ordens , keiner
Kongregationen , dazu bedarf es keiner Ordenstätigkeit . Es geſchieht auch
jetzt tatſächlich häufig , daß Weltgeiſtliche Miſſionen abhalten , Exerzitien geben !
Soll etwa die Ordenstätigkeit davon abhängig gemacht werden , ob ein Ordens⸗
mann in der Kirche oder im Wirtshaus ſeinen Vortrag hält ? Es hat auch
ſchon Bureaukraten gegeben , die dieſe Unterſcheidung für angebracht gehaltenHübeſt Damit kommt man ſchließlich in das Gebiet der Lächerlichkeit hinein . So⸗
dann wird der Begriff 3 Ordensniederlaſſung ſchon als vorhanden an⸗
genommen , wenn zwei Ordensmänner , zwei Jeſuiten in Berlin in einem
Hauſe zuſammen wohnen , ( hört ! hört ! im Zentrum ) ſo daß der preußiſche
Kultusminiſter oder wenigſtens Leute , die ſich fühlen , angeblich in
ſeinem Namen tätig zu wirken , ſich anftrengen , die Sicherheit der Stadt gegen
ſolche gefährliche Leute zu ſchützen . Was ſoll man dazu ſagen ? Das iſt eine
offenbare Uebertreibung des Begriffs der Ordenstätigkeit und der Nieder —
laſſung . “ (8. Sitzung vom 17. Februar 1912 . St . B. S. 113 )

Bei der Beratung des Reichskanzleretats führte Abg . Dr .

Spahn aus :
„ Wir waren perſönlich geneigt , dem Initiativantrag , den wir in bezug

auf die Aufhebung des § 1 des Jeſuitengeſetzes eingebracht haben , die
Form einer Reſolution zu geben und dieſe bei dem Etat des Herrn Reichs —
kanzlers zur Sprache zu bringen . Wir haben aber von dieſer Abſicht Abſtand
genommen ; denn der Bundesrat kann über die Stimmung , die in dieſem
hohen Hauſe in bezug auf Ausnahmegeſetze herrſcht , nicht im Zweifel ſein .
Er muß ſich ſagen , daß , wenn dieſer Antrag hier in der Form der Reſolution
zur Abſtimmung käme, er der Mehrheit dieſes Hauſes bei der Neigung zur
Beſeitigung ſämtlicher Ausnahmegeſetze ſicher ſei (ſehr richtigl im Zentrum ) ,
ſo daß es der Konſtatierung dieſer Tatſache durch eine Abſtimmung bei
dieſer Gelegenheit über eine Reſolution nicht bedarf . Dabei haben wir uns
geſagt , der Antrag ſelbſt bedürfe mit Rückſicht auf das deutſche Volk einer ein⸗

gehenden Erörterung in dieſem Hauſe . ( Sehr richtigl im Zentrum . ) Auch
wenn wir unſererſeits eine eingehende Begründung dieſes Antrags gebracht
hätten , ſo wäre doch nicht zu erwarten , daß bei der Geſchäftslage des

Hauſes die Erwiderungen in der gleichen Weiſe eingehend erfolgten , ſo daß
die Erörterungen im ganzen nicht eingehend geführt werden würden . Da⸗
mit wäre jedenfalls ein Teil der Wirkungen Dieſes Antrags nicht erreicht
worden , die wir uns von ihm verſprechen . Das iſt der Grund , weshalb
wir von dieſer Reſolution abgeſehen haben . Ich will auf die Frage ſelbſt
nicht weiter eingehen . Wir wollen abwarten , was der Bundesrat entſcheiden
wird . Wir werden dann dafür ſorgen , daß der Antrag alrsz eee
Antrag von denen verhandelt werden wird , die von

unſerer Seite zur Verhandlung kommen können , wenn
wir im Herbſt uns zuſammenfinden . “

( 64. Sitzung vom 17. Mai 1912 . St . B. S. 2060 )

56 . Der Vollzug des Jeſuitengeſetzes ſtützt ſich auf die Bundes⸗

ratsbekanntmachung vom 5. Juli 1872 , welche lautet :
„ Auf Grund der Beſtimmung im 8 3 des Geſetzes , betreffend den Orden

der Geſellſchaft Jeſu , vom 4. d. M. ( Reichs - Geſetzbl . S. 253 ) hat der Bundes⸗
rat beſchloſſen :



J. Da der Orden der Geſellſchaft Jeſu vom Deutſchen Reiche aus⸗
geſchloſſen iſt , ſo iſt den Angehörigen dieſes Ordens die Ausübungeiner Ordenstätigkeit , insbeſondere in Kirche und Schule , ſowiedie Abhaltung von Miſſionen nicht zu geſtatten .2. Niederlaſſungen des Ordens der Geſellſchaft Jeſu ſind ſpäteſtensbinnen ſechs Monaten , vom Tage der Wirkſamkeit des Geſetzes an ,
aufzulöſen .

3. Die zur Vollziehung des Geſetzes in den einzelnen Fällen zu
treffenden Anordnungen werden von den Landespolizeibehörden
verfügt . “

Die Auslegung des Begriffs Ordenstätigkeit war ſtets ſtrittig
und eine ſchwankende . Am 4. Auguſt 1911 erließ nun der
bayeriſche Kultusminiſter von Wehner eine Verordnung , in welcher
es heißt :

“„,Hinſichtlich der Frage , welche Grenzen der Tätigkeit der Geſellſchaft
Jeſu durch Ziffer 1 der Bundesratsbekanntmachung vom 5 Juli 1872 ge⸗zogen ſind , wurde bisher in Bayern in Uebereinſtimmung mit der Praxisder übrigen größeren Bundesſtaaten ſtets davon ausgegangen , daß lediglichdas Leſen einer ſtillen Meſſe und die Abhaltung von wiſſenſchaftlichen und
religiöſen Vorträgen außerhalb kirchlicher Räume als erlaubt anzuſehen ſind ,
daß deswegen , von Notfällen abgeſehen , jede ſeelſorgeriſche Tätigkeit ,
namentlich auch die Abhaltung von Exerzitien und die Uebernahme religiöſer
Vorträge in Kirchen , in das Gebiet der verbotenen Ordenstätigkeit fallen . “

Das bayeriſche Miniſterium von Hertling hatte nun einige
Wochen nach ſeinem Amtsantritt eine vertrauliche Verordnung
erlaſſen , welche vom früheren Miniſterium ſchon feſtgeſtellt , aber
nicht vollzogen war ; dieſe beſagte u. a. :

„ Indem der Bundesrat bei der Erlaſſung der Vollzugsvorſchriften
dieſen weiterer und engerer Auslegung fähigen Begriff wählte , überließ er es
der Geſetzeshandhabung , dem Kreiſe der den Jeſuiten verbotenen Wirkſamkeitdie näheren Grenzen zu ziehen . Bei der ſohin den Einzelſtaaten ( vergleiche
Ziffer 3 der Reichskanzlerbekanntmachung ) eingeräumten Bewegungsfreiheit
für den Geſetzesvollzug wird den jeweiligen Zeitverhältniſſen ein an⸗
gemeſſener Einfluß auf die ſtrengere oder mildere Handhabung des Geſetzes
nicht zu verſagen ſein . . . . Die Wandlung , die ſich in den Verhältniſſen ſeit Er⸗
laß des Reichsgeſetzes vollzogen hat , kommt beſonders in der Aufhebung des
§2des Jeſuitengeſetzes durch das Reichsgeſetz von 1904 zum Ausdruck , wo⸗
durch das ſchärfſte und wirkſamſte Mittel zum Vollzuge des § 1 des Ge⸗
ſetzes beſeitigt wurde . Es erſcheint deshalb nur eine Folgerung aus dieſer
Stellungnahme der geſetzgebenden Faktoren des Reiches zur Jeſuitenfrage ,
wenn auch bei Handhabung des §8 1 und der zugehörigen Ziffer 1 der Reichs⸗
kanzlerbekanntmachung künftig nicht weiter gegangen wird , als es zum Voll⸗
zuge der reichsrechtlichen Anordnungen unbedingt geboten iſt . . .

Handlungen , die als rein prieſterliche , von dem eigentlichen Aufgaben⸗
lomplex des Ordens losgelöſte Funktionen ſich darſtellen , und bei denen die
Ordensangehörigen zur vorübergehenden Aushilfe in der Seelſorge einer von
der Ordensleitung unabhängigen Aufſichtsgewalt unterſtehen , fallen nicht
unter das Geſetz . . . . Weſentlich verſchieden von den Miſſionen ſind die
Konferenzen , die hauptſächlich Vorträge apologetiſchen oder ſozialen
Inhalts zum Gegenſtande haben . Solche in profanen Räumen ſchon bisher
unbedenklich zugelaſſenen Konferenzvorträge werden in den vom Verbote be⸗
troffenen Wirkungskreis auch nicht einzubeziehen ſein , wenn ſie in kirch⸗
lichen Räumen abgehalten werden , und wenn mit ihnen Gelegenheit zum
Empfang der Sakramente verbunden wird . “



Dieſe Auffaſſung des bayeriſchen Miniſteriums hat am

17. April 1912 die Nationalliberalen zu folgender Inter —

pellation veranlaßt :
„1. Erkennt der Herr Reichskanzler in dem Erlaß des Königlich

bayeriſchen Staatsminiſteriums des Innern an die Königlichen Regierungen
bettreffend Vollzug des Jeſuitengeſetzes eine Verletzung des Reichsgeſetzes vom

4. Juli 1872 und der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 5. Juli 18722

2. Welche Schritte gedenkt der Herr Reichskanzler gegenüber dieſem Vor⸗

hen der Königlich bayeriſchen Staatsregierung zu tun , um das kaiſerliche

echt zur Ueberwachung der Ausführung der Reichsgeſetze zu wahren ? “
(J. Seſſ . 1912 , Druckſ . Nr . 366 )

Am 26 . April 1912 kam die Anfrage zur Behandlung . Abg .

DR
Inn

nck ( Ntl . ) begründete dieſe mit der Behauptung , daß
der Erlaß ein Reichsgeſetz verletze ; der Begriff der Ordenstätigkeit

und feſt ſtehender , es könne keinem Zweifel unterliegen,
8Pr 1 Beichtehören von Anfang an zu den

ſpeziellen Aufgaben gehört hat . ( Lachen im Zentrum . )
Das iſt eine außeror ch w llige, uns gerade hier intereſſierende Frage

ichtigl im Zentrum ) , weil
j0

behauptet worden iſt , daß die Ausübung

Tätigkeit außer der Ordenstätigkeit ſtehe und von dem Jeſuiten⸗

geſetz nicht getroffen we ( Sehr richtig ! l im Zentrum . ) Ich wiederhole :
in den Konſtitutionen iſt ausdrücklich geſagt , daß das Predigen und Beichte —
hören zu den eigentlichen Aufgaben des Jeſuitenordens zähle , und zwar in

Kirchen , auf Plätzen und auch an anderen Orten — alſo nicht bloß in den

Kirchen ! “ ( St . B. S. 1435 )

Der Bundesrat müſſe nun entſcheiden , ob eine Verletzung des

Keichsgeſoßzes vorliege und danach habe ſich dann Bayern zu ver —

halten . Reichskanzler von Bethmann Hollweg teilte nochmals die

zitierte Bundesratsbekanntmachung vom 5. Juli 1872 mit und

knüpfte daran die hochintereſſante Mitteilung :

„ Im Bundesratsprotokoll über dieſen Beſchluß iſt folgender Satz ein —

gefügt worden : 8
bbföolstke Beſchluß wurde mit dem ſelbſt⸗

verſtändlichen Vorbehalte gefaßt , daß ergänzende
und abänder — Anordnungen getroffen werden ,

wenn im Laufe der Zeit auf Grund der bei Aus

führung des Geſetzes gemacht
738

Erfahrungen ſich
die Notwendi 1f des Erlaſſes weiterer .

ſtimmungen herausſtellen ſollte .
Eine beſtimmte Definition des Begriffes „Ordenstätigkeit “ war hiernach
vom Bundesrat nicht gegeben worden . Trotzdem iſt die Auslegung
dieſes Begriffes bis in die neueſte Zeit in ſämtlichen Bundesſtaaten im

weſentlichen eine gleiche geweſen . ( Hört ! 3 bei den Nationalliberalen . )

7 00 hat man jede Art der ſeelſorgeriſchen Tätigkeit , jede Art von prieſter⸗

lichen Funktionen als Akte der Ordenstätigkeit betrachtet und nur das

Leſen ſogenannter Primizmeſſen als zuläſſig angeſehen , ſoweit ſie den

Charatter einer Familienfeier tragen . ( Zuruf aus dem Zentrum : Siille

Meſſenl!) Weiter hat man auch das Leſen ſtiller Meſſen , ſowie das Spenden der

Sterbeſakramente geſtattet , it nicht tzliche Ae entgegen⸗

ſtanden . Auch ſogenannte Konferenzvorträge rel igiöſen und ſozialen Inhalts
ſind unter gewiſſen Vorausſetzungen tatſächlich zugelaſſen oder geduldet
worden , ſofern ſie in profanen Räumen ſtattfanden . Zu einer hiervon ab⸗

1
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ſei ein klarer

„ daß ſpezie

S
e
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weichenden Auslegung des Begriffes „Ordenstätigkeit “ iſt bekanntlich neuer⸗
dings die Königlich Bayeriſche Regierung gekommen , welche unter dem
11. März d. J . angeordnet hat , daß zu der verbotenen Ordenstätigkeit in
Zukunft nicht gerechnet werden ſollen die ſogenannten Konferenzvorträge ,
auch wenn ſie in kirchlichen Räumen ſtattfinden und mit ihnen die Ge⸗
legenheit zum Empfang der Sakramente verbunden iſt , ſowie folche prieſter⸗
lichen Handlungen , die zum Zwecke vorübergehender Aushilfe in der Seel⸗
ſorge in Abhängigkeit vom zuſtändigen Pfarramte vorgenommen werden .

Meine Herren , eine ſo verſchiedene Auslegung und Anwendung eines
Reichsgeſetzes iſt ſelbſtverſtändlich nicht angängig . ( Sehr richtig ! links . ) Ich
habe infolgedeſſen , als mir dieſe Anordnungen der Königlich Bayeriſchen
Regierung zunächſt durch die Preſſe bekannt wurden , ſogleich an die Königlich
Bayeriſche Regierung das amtliche Erſuchen gerichtet , mir den Wortlaut
der in der Preſſe als geheim bezeichneten Anordnungen mitzuteilen . Die
Königlich Bayeriſche Regierung iſt dieſem Erſuchen
nachgekommen und hat mich unmittelbar darauf wiſſen
laſſen , daß ſie beabſichtige , beim Bundesrat einen An⸗
trag auf Definition der verbotenen Ordenstätigkeit
zu ſtellen . Die Königlich Bayeriſche Regierung hat
dieſen Entſchluß danach ſofort ausgeführt ; dem Bundes⸗
ratliegteinbayeriſcher Antrag vor , den Begriff der ver⸗
botenen Ordenstätigkeit authentiſch zu interpretieren .
Dafür , daß bis zum Ergehen dieſes Bundesratsbeſchluſſes auch in Bayern
die Anwendung , die Handhabung des Geſetzes auf Grund der bisher im
ganzen Deutſchen Reiche beſtehenden Uebung weiter erfolgt , hat die Königlich
Bayeriſche Regierung Vorſorge getroffen . ( Hört ! hört ! ) Hieraus , meine
Herren , ergibt ſich eine abſolut einfache und klare Sachlage . ( Sehr richtig !
rechts . ) Bis zum Ergehen des Bundesratsbeſchluſſes wird der § 1 des
Jeſuitengeſetzes im ganzen Deutſchen Reiche auf Grund der beſtehenden Uebung
gleichmäßig angewendet werden ; und für die Zeit danach wird der vom
Bundesrat zu faſſende Beſchluß die einheitliche Grundlage bilden . “

( 47. Sitzung vom 26. April 1912 . St . B. S. 1440 )

Der bayeriſche Geſandte Graf von Lerchenfeld wies den
Vorwurf der Rechtsverletzung zurück ; die bayeriſche Regierung ſei
der feſten Ueberzeugung geweſen , daß ſie ſich innerhalb des Rahmens
des Geſetzes gehalten habe .

„ Der Erlaß iſt allerdings ein vertraulicher geweſen , wie das bei ſolchen
Erläſſen gebräuchlich iſt ; aber vor dem Erlaß hat die bayeriſche Bundes⸗
regierung mehreren Bundesregierungen ihre Auffaſſung in der Sache be—
kannt gegeben . Da die bayeriſche Regierung auf verſchiedenen Seiten Be⸗
denken gegen ihren Erlaß begegnet iſt , hat ſie den Weg betreten , der nach
dem Reichsrecht gegeben war : ſie hat ſich an diejenige Stelle gewendet , die

berufen iſt , das auszuführen . Der Bundesrat iſt die kompetente Stelle ; er
iſt kompetent auf Grund der Reichsverfaſſung , er iſt kompetent auf Grund
des § 3 des Jeſuitengeſetzes , und — der Herr Reichskanzler hat es bereits
mitgeteilt — der Bundesrat ſelbſt hat es ſich ausdrücklich vorbehalten , wenn
es notwendig werden ſollte , weitere Anordnungen zu treffen . “

( St . B. S. 1440 )

Der Sozialdemokrat Blos ſprach ſich namens ſeiner Partei
für die Aufhebung des ganzen Geſetzes aus :

„ Die Begründung des Geſetzes im Jahre 1872 beruhte im weſentlichen
auf der Auſzählung der verſchiedenen Ammenmärchen , (ſehr wahr ! im Zen⸗
trum ) welche die liberale Preſſe und Geſchichtsſchreibung über den Jeſuiten —



— 116 —

orden verbreitet hat . ( Lebhafte Zuſtimmung im Zentrum . ) Man kann das
ungefähr ſo zuſammenfaſſen : wenn ein, Jeſuit und ein liberaler Philiſter
zuſenmenkonumen, ſo iſt der Jeſuit gewöhnlich der Klügere . “ ( Große Heiter⸗
keit im Zentrum und bei den Sozialdemokraten . ) ( St . B. S. 1441 )

Abg . Dr . Spahn wandte ſich zunächſt der ſtaatsrechtlichen
Seite der ganzen Frage zu :

„ Man hat die Niederlaſſungen aufgehoben und die Orden aus dem
Deutſchen Reich in ſeine ausländiſchen Niederlaſſungen hinausgewieſen .

nun ein einzelner Ordensprieſter auf eines Oberen nach
Deutſchland zurücktehrte und hier in deſſen Auftrag eine Tätigkeit ent⸗

faltete , ſo ließe ſich über die Frage ſtreiten , ob die Tätigkeit Ordenstätigkeit
ſei . Wenn 1185 ber einzelne Prieſter mit Zulaſſung ſeines Oberen in Deutſch⸗
land auf Weiſung des Biſchofs eine rieſteelich ſeelſorgerliche Handlung
vornimmt , ſo kann dieſe Handlung , gerade weil ſie auf Weiſung des Biſchofs
und nicht des Ordensoberen erfolgt , keine Ordenshandlung , keine unerlaubte
prieſterliche Handlung ſein . . . . Der Charakter der Ordenstätigkeit iſt nicht
indelebel , die kann unter Umſtänden abgeſtreift werden ; aber der Charakter
des Prieſters kann nicht abgeſtreift werden , er bleibt zeitlebens Prieſter ,
und dieſer Charakter des Prieſters verpflichtet ihn zu gewiſſen prieſterlichen
Handlungen , die er teils täglich , teils da und dann vorzunehmen hat , wann
und wo ſie durch den Biſchof gefordert werden . Sie ſind ſeine Lebens⸗
aufgabe . Dieſe Tätigkeit konnte der Bundesrat nicht unterbinden . Hätte er
das gewollt , dann wären die Bekanntmachungen ein ſchwerer Eingriff nicht
bloß in die Ordensorganiſation , ſondern in die ganze Organiſation der
katholiſchen Kirche , ein ſchwerer Eingriff in die Rechte unſerer katholiſchen
Biſchöfe , ein ſchwerer Eingriff in Recht und Gewiſſen ſowie in die perſön⸗
liche Freiheit nicht bloß der Ordensmitglieder , ſondern zugleich jedes einzelnen
Katholiken . Wenn der Bundesrat das gewollt hat , dann iſt er weit über
die Befugniſſe hinausgegangen , die ihm im § 1 des Geſetzes gegeben waren . “

St . B. S. 1443 )

Dann forderte er die Aufhebung der ganzen Verordnung :
„ Dem Ordensmann iſt auf deutſchem Gebiet jede Ordenstätigkeit unter⸗

ſagt , ſeine prieſterliche Tätigkeit kann er nur mit Genehmigung des Biſchofs
ausüben . Der einzelſtaatlichen Regierung iſt dafür , daß alles , was in den
katholiſchen Kirchen geſchieht , dem katholiſchen Bekenntnis und der ſtaat⸗
lichen Ordnung entſpricht , der Biſchof verantwortlich ; den kann ſie ver⸗
antwortlich machen , wenn er eine Geſetzesübertretung zuließe . Der Staat
ſelbſt kann das nicht prüfen und nicht kontrollieren . Die Orden ſind als
Anſtalten der Kirche integrierende Beſtandteile der katholiſchen Kirche . Wir
haben das Recht darauf , Orden zu haben . Ob das ein Jeſuitenorden iſt oder
ein anderer , iſt an ſich gleichgültig . Unſere Biſchöfe haben das Recht , ſich
dieſer Anſtalten zu den Aufgaben der Kirche zu bedienen , infolgedeſſen auch
einen Ordensgeiſtlichen dahin zu ſenden , wo ſie ihn brauchen wollen . Wenn
ſie in der Seelſorge Aushilfe nötig 5 ſo müſſen ſie unter Umſtänden
über Orden verfügen . Die Aushilfe läßt ſich mit dem Weltklerus nicht in
vollem Umfange machen , weil der auf feſte Stellen angewieſen iſt , während
der Ordensgeiſtliche beweglich iſt . Wenn Sie nun einem Biſchof verwehren ,
über einen in ſeiner Diözeſe verweilenden Geiſtlichen zu verfügen , weil er
Ordensprieſter iſt , dann greifen Sie ein in die kirchlichen Rechte und
Pflichten der katholiſchen Biſchöfe . Wie ein ſolcher Eingriff auf den einzel⸗
nen wirkt , laſſen Sie mich noch einmal andeuten , ſowohl nach der Seite des
Ordensmannes wie nach der Seite des katholiſchen Laien . Wäre ich Ordens⸗
prieſter geworden , ſo müßte ich darin einen ſchweren Eingriff in meine
perſönlichen Rechte ſehen , wenn man mich verhindern wollte , in meiner
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Heimat zu leben , obgleich ich weiter nichts täte , als was ich auf Grund
des prieſterlichen Charalters tun müßte und tun dürfte . Und mit welchen
Gründen will man rechtfertigen ,daß dem deutſchen Laien durch Reichsgeſetz
unmöglich gemacht wird , ſich mit einem Ordensmann über ſeine religiöſen

ul auseinanderzuſetzen ? Das ſind doch unerträgliche Eingriffe !
Man braucht die Fragen nur aufzuwerfen , um zu ſehen , daß die Bekannt⸗
machung weit hinausgreift über die Perſon des Ordensmannes , wenn ſie
ſo ausgelegt wird , wie es von Preußen geſchieht . “

( 47. Sitzung vom 26. April 1912 . St . B. S. 1444 )

Der konſervative Abgeordnete Graf Weſtarp und der
Volksparteiler Do ve behandelten nur die ſtaatsrechtliche Seite der

Frage und nahmen eine abwartende Stellung ein ; der Reichs⸗
parteiler Mertin erklärte :

„ Ich betone nochmals , daß wir das Jeſuitengeſetz auch heute
noch für notwendig und unentbehrlich halten , daß wir daher die

ſcharfe Ueberwachung ſeiner Durchführung mit aller Entſchiedenheit
fordern müſſen . “ ( St . B. S . 1448 )

Der nationalliberale Abg . Dr . Ortmann hielt dann eine

Kulturkampfrede ödeſter Art , er ſtützte ſich auf einen anonymen
Brief aus Schleſien , zitierte dieſen und baute darauf ſeine Rede

auf , ſo daß ihm der Abg . Gröber ſein „aufrichtiges Beileid “ aus —

ſprach ; ſelbſt ſeine eigenen Parteifreunde haben während der Rede
den Saal verlaſſen . Als er an die Erörterung der Konferenzen
ging , zeigte er ſeine ganze Unkenntnis in katholiſchen Dingen durch
folgende Worte :

„ Bisher war es Sprachgebrauch , daß die Konferenzen gehörten
zu den Collationes spirituales oder Academiae , das heißt , es

waren Zuſammenkünfte , verbunden mit Vorträgen von

Prieſtern und für Prieſter über irgendwelche religiöſe
Themata in akademiſcher Form . “ ( St . B. S . 1450 )

Der nationalliberale Abgeordnete hat alſo gar keine Ahnung
von den in Rede ſtehenden Konferenzen , bei denen die Laienwelt

die Beſucher ſind , nicht die Prieſter ; es iſt ihm nämlich etwas ganz

„ Neues “ , daß der bayeriſche Erlaß ſolche Konferenzen erſt ein⸗

führen will . Der polniſche Abg . von Moraws ki kennzeichnete
dieſe Rede als echte Kulturkampfsrede und bezeichnete die ganze
Interpellation als einen „ Vorſtoß des Haſſes gegen die katholiſche
Weltanſchauung . “ ( St . B. S . 1453 . ) Die Antwort des Abg .
Gröber verdient , daß ſie in den weſentlichſten Teilen im Wort —

laut mitgeteilt wird .

„ Wenn von anderer Seite geſagt worden iſt , der Haupteinwand gegen
den Erlaß der bayeriſchen Regierung über die Ausführung des Jeſuiten⸗
geſetzes ſei daraus abzuleiten , daß dort eine Wendung ſich finde , man müſſe
das Jeſuitengeſetz „ nach den Zeitverhältniſſen “ —heißt , glaube
ich, die Wendung oder ſo ähnlich — etwas milder oder etwas ſtrenger an⸗

wenden , ſo glaube ich nicht , daß man aus dieſer Faſſung einen ganz beſon⸗
deren Vorwurf gegen den bayeriſchen Erlaß ableiten kann . Meine Herren ,



wenn es ſich um ein Juſtizgeſetz handeln würde , würde ich dem Tadel recht
geben . ( Sehr richtigl im Zentrum . ) Das Juſtizgeſetz muß immer gleich⸗
mäßig angewendet werden . Das Jeſuitengeſetz iſt aber kein Juſtizgeſetz ,
ſondern ein Verwaltungsgeſetz . Die geſetzgebenden Faktoren haben es ſeiner⸗
zeit abſichtlich vermieden , ein Juſtizgeſetz gegen den Jeſuitenorden zu machen ,
um die freie Dispoſition der ausführenden Behörden erreichen zu können , und
daß nun ein ſolches Verwaltungsgeſetz nach der Entwicklung der politiſchen
Verhältniſſe in der Anwendung ſich ändern kann , das finde ich nicht befremd⸗
lich. Die amtliche Mahnung zu milder Ausführung des Jeſuitengeſetzes
finde ich im Gegenteil um ſo mehr angebracht in einer Zeit , in der das

Jeſuitengeſetz noch als das einzige Ausnahmegeſetz einer an Ausnahme⸗
geſetzen früher ſo reichen Geſetzgebungsperiode übrig geblieben iſt . GSSehr
richtigl im Zentrum . ) Jetzt haben wir nur noch ein Ausnahmegeſetz
im Reich gegen die Katholiken . ( Sehr richtig ! l im Zentrum . ) Und
das wollen wir bei gegebener Zeit noch ganz gründlich dartun ! Ich werde es
heute nicht weiter berühren , weil ich mich dem Beiſpiel der Herren Vorredner
anſchließen und nur auf die Frage der Gültigkeit einer ſolchen Ausführungs⸗
beſtimmung näher eingehen will .

Bei dieſer Frage aber kommt man nicht um die Vorfrage herum , ob
die Bundesratsverordnung vom 5. Juli 1872 überhaupt rechtsgültig
iſt , ſofern ſie den Angehörigen des Jeſuitenordens „die Ausübung einer
Ordenstätigkeit “ verbietet . Herr Dove hat ſich — was ja zu erwarten war —

auf das Urteil des preußiſchen Oberverwaltungsgerichts berufen . Er wird
wohl das Urteil vom 8. Mai 1900 meinen . — Er beſtätigt mir das . Ich
kenne auch kein anderes Urteil ; es wird wohl das einzige ſein , das in dieſer
Sache ergangen iſt . ( Abg. Dr . Junck : Im 37. Bande ! ) — Jawohl , hier iſt
es! — Jn dieſem Urteil des preußiſchen Oberverwaltungsgerichts , das er⸗
gangen iſt vor dem Reichsgeſetz vom 8. März 1904 , vor der Aufhebung des
§ 2 des Jeſuitengeſetzes — das bitte ich wohl zu beachten — ſind ja Gründe
zuſammengeſtellt , die beweiſen ſollen , daß die Bundesratsverordnung in
dieſem Punkte gültig ſei. Ich lege das allergrößte Gewicht darauf , in voll —
ſtändiger Ruhe , ohne Heftigkeit die ſachlichen , ſtaatsrechtlichen Gründe zu
prüfen , ob dieſes Urteil haltbar iſt oder nicht . Und ich möchte den hohen
Bundesrat recht ſehr bitten , bei ſeinen Beratungen über den Antrag der
bayeriſchen Regierung noch einmal in eine Prüfung der Frage einzutreten ,
ob der Bundesrat überhaupt das Recht hat , die Ordenstätigkeit der einzelnen
Jeſuiten als ſolche zu verbieten , ob er damit nicht über den Inhalt des
Jeſuitengeſetzes hinausgegangen iſt . Damit , daß dieſe Frage im Jahre 1872 ,
in der Hitze des Kulturkampfes , bejaht worden iſt , kann ſie doch nicht für alle
Zeiten als bejaht gelten ! Ich ſehe den Hauptwert der Vorgänge in Bayern
gerade darin , daß wir den Bundesrat noch einmal vor die Frage geſtellt
ſehen : wie iſt der Inhalt des Jeſuitengeſetzes abzugrenzen , wie weit geht die
Vollmacht des Bundesrats ?

Um den Inhalt des Jeſuitengeſetzes richtig würdigen zu können , müſſen
wir uns ins Gedächtnis zurückrufen , wie das Jeſuitengeſetz ent⸗
ſtanden iſt . Auf einen Beſchluß der damaligen Reichstagsmehrheit legte
der Bundesrat dem Reichstage eine Vorlage vor , die nur eine Beſchränkung
der Freizügigkeit vorſchlug — das , was nachher in den § 2 des Jeſuitengeſetzes
aufgenommen worden iſt . Die Mehrheit des damaligen Reichstags , zu—
ſammengeſetzt aus der nationalliberalen Partei , der Fortſchrittspartei , der
Reichspartei und der konſervativen Partei , dieſe vier Parteien beſchloſſen
aber , daß es dabei nicht verbleiben ſolle , daß es nicht genüge , gegen den
einzelnen Jeſuiten eine Verhinderung durch Aufenthaltsbeſchränkung einzu —
führen , ſondern , daß man gegen die Organiſation des Jeſuitenordens als
ſolche vorgehen müſſe . Und ſo ſchlugen ſie, unter Führung der national⸗
liberalen Fraktion — es war der Antrag Dr. Meyer ( Thorn ) und Genoſſen
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—vor , das , was jetzt im § 1 des Jeſuitengeſetzes enthalten iſt , voranzuſtellen
und dann —mit einer redaktionellen Aenderung — den Inhalt der Re⸗
gierungsvorlage als § 2 folgen zu laſſen . Es iſt nun ſehr intereſſant , in den
damaligen Reichstagsverhandlungen zu finden , wie dieſer Abänderungs⸗
antrag von dem Hauptantragſteller DPr. MWeyer ( Thorn ) begründet worden
iſt . Er führte aus :

Der Vorſchlag der Regierung ſei nur ein Angriff gegen die Perſonen ,
die einzelnen Jeſuiten , die behindert werden ſollen , von ihrer Frei⸗
zügkeit vollen Gebrauch zu machen . Die vier Parteien der Reichs⸗
tagsmehrheit aber wollen auch gegen den Orden ſelbſt vorgehen ; ſie
wollen ausſprechen , daß der Orden als ſolcher vom Reichsgebiet aus⸗
geſchloſſen ſein ſoll , und das ſei kein bloßes Prinzip , ſondern „es
ſchließt ſich an das Prinzip ſofort die praktiſche Folge :

—meine Herren , die praktiſche Folge ! alſo die einzige praktiſche Folge —
Niederlaſſungen ſind unterſagt , beſtehende Niederlaſſungen ſind auf⸗
zulöſen . “

Das iſt geſagt worden am 17. Juni 1872 . Alſo beachten Sie wohl ! Es wird
hier geſagt : wir wollen ein Vorgehen gegen Orden als ſolche neben der
Aufenthaltsbeſchränkung , die die Regierung vorſchlug , und zwar ein Vor⸗
gehen , das beſtehen ſoll in der Auflöſung der vorhandenen Niederlaſſungen
und in dem Verbot künftiger Niederlaſſungen . Das iſt alles ; andere Kampf⸗
mittel ſind nicht vorgeſchlagen worden . ( Sehr richtig ! im Zentrum . )

Damals hat ein Mitglied der Fortſchrittspartei , Dr . Gerſtner , Pro⸗
feſſor der Staatswiſſenſchaften an der Univerſität zu Würzburg , ausgeführt :

Sie , meine Herren , haben überſehen , daß der einzelne
—nämlich der einzelne Jeſuit —

am Konfinierungsort fortfahren kann , ſeine geiſtlichen Funktionen
zu verrichten , Beichte hören , predigen .

Dieſer Profeſſor der Staatswiſſenſchaften ging alſo davon aus , daß nach der
Vorlage durch die vorgeſchlagene Aufenthaltsbeſchränkung die prieſterliche
Tätigkeit nicht beſchränkt werden ſolle , ( hört ! hört ! im Zentrum ) daß es den
konfinierten Jeſuiten freiſtehen würde , Beichte zu hören und zu predigen . Es
iſt doch ſehr intereſſant , wenn wir heute hören , daß das Beichtehören , daß das
Meſſeleſen , daß die ſeelſorgeriſche Tätigkeit eine Ordenstätigkeit ſei , die vom
Bundesrat verboten werden könne und ſogar verboten werden müſſe !

Der fortſchrittliche Abgeordnete Dr . Loewe hat ferner damals erklärt ,
es wäre Konſequenz des Abänderungsantrages der vier Parteien , daß gegen
die Jeſuiten die Lehrtätigkeit unterſagt würde ; aber das ſei nicht vorgeſchlagen .
Alſo dieſer Redner nahm ſogar an, daß trotz der beiden Beſtimmungen , die
eine gegen die Niederlaſſungen , die andere gegen die einzelnen Jeſuiten ge⸗
richtet , es künftig , ſoweit nicht von dieſen Mitteln Gebrauch gemacht wird , die
Jeſuiten nicht gehindert ſeien , ſogar die Lehrtätigkeit , die „ſtaatsgefährliche “
Lehrtätigkeit auszuüben ! Mit anderen Worten : dieſer Abgeordnete hat an⸗
genommen , daß die Lehrtätigkeit durch dieſe Beſtimmung nicht verboten werde .

Und am intereſſanteſten ſind die Ausführungen des ſeinerzeit viel ge⸗
nannten nationalliberalen Abgeordneten Dr . Gneiſt . Der ſagte in der
gleichen Sitzung des Reichstags :

Man müſſe unterſcheiden in den Mitteln , um das Ziel , das ihm und
ſeinen politiſchen Freunden und der Mehrheit des Reichstags in dem
Kampf gegen die Jeſuiten vorſchwebe , zu erreichen : entweder
Präventivzwang der Polizei oder gerichtliches
Verfahren oder beides zuſammen .

Er führt nun aus :
An die Gerichte ſollte man die Sache nicht bringen , die Bekämpfung
der Jeſuiten ſollte den Gerichten nicht übertragen werden .
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Er führte verſchiedene Gründe techniſcher Art an.
Vor allem — ſagt er —

wäre es außerordentlich ſchwer für die Gerichte , „die Grenze zu
finden , wo das Privatleben eines ſolchen Mannes [ des Jeſuitenh ,
welches wir nicht ſtrafen können , aufhört , und wo die Ordenstätigkeit
anfängt , die allein Gegenſtand des Strafgeſetzes
ſein ſoll . “ ( Hört ! hört ! im Zentrum . )

Alſo , meine Herren , damals ſchon erklärte Herr Gneiſt es als außer⸗
ordentlich ſchwer , eine Grenzlinie zu finden zwiſchen der Privattätigkeit der

Jeſuiten , die nicht verfolgt werden ſolle , und der Ordenstätigkeit , die etwa

Gegenſtand eines Straf es ſein könne ; und er ſchlägt dann vor , ſtatt des

gerichtlichen Verfahrens den Präventivzwang der Polizei einzuführen . Er

führt aus , daß es ſich bei der Tätigkeit der Jeſuiten um eine Vereinstätigkeit
handle , und ſagt dann wörtlich:

Privatvereine löſt man auf , allein Jeſuitenorden kann der Staat nicht
auflöſen , und nach der heutigen Art der Korreſpondenz und Tätig⸗
keit iſt ſelbſt mit einer Auflöſungsorder eine wirkliche Vereinstätigkeit
ſchwer zu treffen . Der Staat hat für dieſen Fall kein anderes Mittel ,
als , wenn er hindern will , die Perſon von dem Orte zu entfernen ,
wo ſie dieſe ſchädliche Vereinstätigkeit ausübt .

Alſo Gneiſt ſagt , es gibt kein anderes Mittel — das iſt das einzige , was der

Staat zur Verfügung hat — als was in der Beſchränkung des Aufenthalts

gegen den einzelnen Jeſuiten vorgeſehen iſt , und das andere betrifft die Nieder⸗

laſſungen .
Nun , meine Herren , frage ich: gewinnt man nicht aus dieſen mitgeteilten

verſchiedenartigen Aeußerungen von hervorragenden Rednern mehrerer Par⸗
teien , vor allem aber aus der Aeußerung des Hauptantragſtellers , des natio⸗
nalliberalen Abgeordneten Dr . Meyer ( Thorn ) , die Ueberzeugung , daßes ſich
nicht um ein Geſetz gehandelt hat , in welchem ohne Unterſchied alles , was man
etwa gegen die Jeſuiten verbieten wollte , verboten werden ſollte und verboten
worden iſt , ſondern daß nur ganz beſtimmte Kampfmittel geregelt worden

ſind . Das eine betrifft die Niederlaſſungen , das andere enthält die Auf⸗

enthaltsbeſchränkung für den einzelnen Jeſuiten . ( Sehr gut ! im Zentrum . )
In dem Urteil des preußiſchen Oberverwaltungsgerichts

vom §. Mai 1900 findet ſich eine merkwürdige Stelle . Es heißt wörtlich
Seite 435 dieſes Bandes :

Nun laſſen freilich die Verhandlungen des Reichstags nicht erkennen ,
daß man ſich bewußt geweſen wäre , mit der Ausſchließung
des Ordens jede Ordenstätigkeit der einzelnen
Ordensmitglieder zu unterſagen .

( Hört ! hört ! l im Zentrum . ) Das ſagt das preußiſche Oberverwaltungsgericht !
Die Aeußerungen einzelner Redner — geht es weiter —

können vielmehr in dieſer Beziehung Bedenken hervorrufen .
( Hört! l hört ! im Zentrum . ) Dann wird Bezug genommen auf die Aeuße⸗

rungen , die ich mir erlaubt habe Ihnen im einzelnen vorzutragen , auf die
Worte der Abgeordneten Meyer ( Thorn ) , Gerſtner , Löwe , Gneiſt , und dann

fährt das Urteil fort :
Derartigen Aeußerungen einzelner Abgeordneter darf aber über —

haupt keine entſcheidende Bedeutung beigelegt werden .

( Hört ! hört ! und Heiterkeit im Zentrum . )
Die volle Tragweite des § 1 Abſ . 1 des in das Geſetz
übergegangenen Verbeſſerungsvorſchlags ſcheint
man bei den Verhandlungen des Reichstags nicht
erkannt zu haben .

( Heiterkeit im Zentrum . )



Neben der Aufenthaltsbeſchränkung , über deren Zuläſſigkeit haupt⸗

ſächlich verhandelt wurde , trat die Frage , ob die Ordenstätigkeit als

ſolche verboten ſei und unmittelbar verhindert werden dürfe , zurück ,
weil man die Aufenthaltsbeſchränkung als das wirkſamſte Mittel , um
die Ordenstätigkeit zu hindern , und als eine in die Rechte der ein⸗

zelnen Ordensmitglieder beſonders eingreifende Maßnahme anſah .

Meine Herren , ſolche bedenklichen Auslegungsgrundſätze ſind mir noch in

meiner ganzen juriſtiſchen Praxis bei keinem höchſtrichterlichen Urteil vor⸗

gekommen . ( Nal nal! bei den Nationalliberalen . ) Denn hier handelt es ſich
um die Auslegung eines Abänderungsantrags , und da ſoll der Hauptantrag⸗

ſteller , der mit Zuſtimmung der Mitantragſteller , ohne Widerſpruch zu finden ,
eine ausführliche Darlegung über Zweck und Inhalt des Abänderungsantrags

gibt , gar nicht für die Auslegung in Betracht kommen , und ein Gerichtsurteil
im Jahre 1900 , mit ſouveräner Nichtachtung über alle dieſe Aeußerungen

hinweggehend , ſagen können : ſo muß das Geſetz ausgelegt werden ! — nicht
wie der Antragſteller es begründet hat , ſondern wie wir es nachträglich , nach
30 Jahren , für richtig halten . Zwar hat die Mehrheit des Reichstags , wie

der Ausdruck lautet , die volle Tragweite nicht erkannt ; ( Heiterkeit im Zen⸗

trum ) aber wir im Oberverwaltungsgericht , wir erkennen die volle Tragweite .

( Heiterkeit im Zentrum . )

Ganz beſonders auffallend iſt die Stellungnahme der Urteilsgründe zu
der Aeußerung des Abgeordneten Dr . Gneiſt , die ich noch durch einen weiteren

Satz vervollſtändigen möchte . Die Aeußerung von Gneiſt war ſo ſchwer⸗

wiegend , daß das Urteil des Oberverwaltungsgerichts darüber nicht ſtill⸗

ſchweigend hinwegkam . So findet ſich nun folgender Satz in dem Urteil :

Wenn der Abgeordnete Dr . Gneiſt die Aufenthaltsbeſchränkung als

das einzige Zwangsmittel bezeichnete , durch welches die Ordenstätig⸗
keit zu verhindern ſei , ſo hat er damit wohl nur zur Rechtfertigung
der Beſtimmung über die Aufenthaltsbeſchränkung die Unwirkſamkeit
anderer Zwangsmaßregeln nicht deren Unzuläſſigkeit behaupten
wollen .

( Heiterkeit im Zentrum . ) Alſo , meine Herren , Dr . Gneiſt ſpricht damals klipp

und klar aus : entweder handelt es ſich um gerichtliches Verfahren oder um

Präventivzwang der Polizei oder um beides zuſammen . Er hat alſo nicht

bloß den Präventivzwang für möglich angeſehen , ſondern daneben als möglich

noch ein gerichtliches Strafverfahren bezeichnet . Gneiſt führte mit voller

Deutlichkeit aus , er ſei gegen ein Gerichtsverfahren , weil es für derartige

Dinge nicht paßte , er ſei für ein Präventivverfahren . In dieſem Sinne haben

ſeine Aeußerungen gelautet . Ich zitiere aus dem ſtenographiſchen Bericht fol —

gende weitere Stelle des Dr . Gneiſt :

Der Staat muß auch die Mittel haben , eine ſolche Vereinstätigkeit

—nämlich der Jeſuiten —

von ſich abwehren . Dazu gibt es nur zwei Vege : Strafgeſetz oder

Präventivzwang oder beides zugleich .

Nachdem er dann die Anwendung eines Strafgeſetzes abgelehnt hat , ſagt er

über den Präventivzwang Seite 1091 des ſtenographiſchen Berichts :

Wie weit kann ein Adminiſtrativzwang gehen mit ſeinen Maßregeln ?

Es iſt einleuchtend , daß die Adminiſtrativjuſtiz keine Kriminalſtrafen

anwenden kann . Sie hat kein anderes Recht und keine anderen

Mittel , als zu verhindern die Tätigkeit , die ſie für gemeinſchädlich

hält . Wie ſollte man nun aber dieſe Tätigkeit anders hindern als

durch die Entfernung der Perſon von dem Orte , an welchem ſie dieſe

ſchädliche Vereinstätigkeit ausübt ?



Der Herr Abgeordnete Dr. Gneiſt ſagt alſo : gegenüber dem einzelnen Jeſuiten
kann es ſich nur um die Aufenthaltsbeſchränkung handeln . Die
iſt dann auch beſchloſſen worden .

Angeſichts dieſer Tatſachen muß man ſich doch wundern , wie ein höchſt —
richterliches Urteil zu einer ſolchen Auslegung gelangen konnte trotz dieſer
gegenteiligen Aeußerungen einer ganzen Reihe von Abgeordneten , insbeſondere
des Hauptantragſtellers Dr . Meyer ( Thorn ) und des Dr. Gneiſt . ( Sehr wahr :
im Zentrum . )

Das Urteil kommt zu ſeinen Schlußfolgerungen , zu ſeinen angeblich
logiſch zwingenden Schlußfolgerungen ohne jede Rückſicht auf die Materialien
der Geſetzgebung über die Entſtehung des Geſetzes , im Gegenteil , im Kampfe
gegen dieſe Materialien . Die ganze Argumentation wird folgendermaßen ge—
leiſtet : der Jeſuitenorden iſt ausgeſchloſſen worden wegen ſeiner Gefährlichkeit ;
gefährlich kann der Orden nur durch ſeine Tätigkeit ſein ; alſo iſt die
Ordenstätigkeit verboten . Da fehlen ja eine ganze Reihe von Zwiſchengliedern
in der logiſchen Schlußfolgerung , ( ſehr richtigl im Zentrum ) denn dieſe Tätig —
keit des Ordens kann ſich in verſchiedenen Formen und mit ganz verſchiedenem
Inhalt äußern . Es kann eine organiſierte Tätigkeit , es kann eine nichtorgani⸗
ſierte Tätigkeit ſein . Man kann ſich eine für gefährlich erachtete und eine nicht
für gefährlich erachtete Tätigkeit denken . Wenn nun in dem §1 des Geſetzes
nur die Organiſationen des Ordens gefaßt werden , dann muß man nach
meiner Ueberzeugung daraus ſchließen : man darf die nichtorganiſierte Tätig —
keit eines einzelnen Jeſuiten nicht auch noch in das Verbot des § 1 des Geſetzes
hereinnehmen . Es iſt eine anerkannte alte Auslegungsregel , die von allen
Juriſten zugegeben wird , daß Ausnahmegeſetze ſtrikt ſtreng zu
interpretieren ſind . ( Sehr richtig ! l im Zentrum . ) Kein Gericht , mag
es Verwaltungsgericht oder anders heißen , iſt befugt , von dieſer Regel abzu —
weichen . Zu welcher Lächerlichkeit die durch keinerlei Begründung geſtützte
Vorausſetzung führt , daß das Geſetz jede Tätigkeit des Ordens , auch die harm —
loſeſte , als ſtaatsgefährlich betrachte und verbiete , werde ich ſpäter zeigen . Eine
zweite logiſche Schlußfolgerung des Urteils geht dahin : der Orden kann nur
tätig ſein durch ſeine Angehörigen , das Verbot der Ordenstätigkeit richtet ſich
alſo gegen jeden einzelnen Angehörigen des Ordens . Die gleiche Logikl Was
erſt zu beweiſen iſt , wird hier als bewieſen vorausgeſetzt ! Das Geſetz hat in
Wirklichkeit nur zwei Kampfmittel geregelt , und keine Behörde darf nach
meiner Ueberzeugung darüber hinaus . Wer behauptet , daß noch weitere
Kampfmittel zuläſſig ſeien , hat den Beweis der Zuläſſigkeit dieſer weiteren
Kampfesmittel zu führen — und ein ſolcher Beweis iſt nicht möglich .

Um die vollendete Hilfloſigkeit dieſes Urteils des Ober⸗
verwaltungsgerichts zu kennzeichnen , brauche ich nur noch mitzuteilen , daß
das Urteil für nötig befunden hat , ſchließlich zur Auslegung des Reichsgeſetzes
vom 4. Juli 1872 ſich zu berufen auf das preußiſche Geſetz betreffend die geiſt⸗
lichen Orden vom 31. Mai 1875 . ( Lachen im Zentrum . ) Um ein Reichsgeſetz
vom Jahre 1872 auszulegen , ſollen der Wortlaut und die Motive eines preußi⸗
ſchen Landesgeſetzes , das drei Jahre ſpäter zuſtande gekommen iſt , heran —
gezogen werden ! Das geht über die Hutſchnur ! ( Lebhafte Zuſtimmung im
Zentrum . )

Der Abſchnitt dieſes Teiles der Gründe des oberverwaltungsgerichtlichen
Urteils lautet folgendemaßen :

Man wird nicht annehmen können , daß das Verbot einer Ordenstätig —
keit zwar gegenüber anderen Orden ,

—die in dem preußiſchen Landesgeſetz behandelt werden —

nicht aber gegenüber den für beſonders ſtaatsgefährlich erachteten
Jefuiten
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—die gar nicht von dem Landesgeſetz behandelt worden ſind , ſondern durch
das Reichsgeſetz —

beſtehe .

Und dann kommt der prachtvolle Schluß :

Jedenfalls würde ſomit die Ordenstätigkeit der

Jeſuiten , wenn nicht durch Reichsgeſetz , ſo doch
durch das erwähnte preußiſche Geſetz unterſagt
ſein . ( Hört ! hört ! im Zentrum . ) 8

Quod erat demonstrandum ! Hilft das Reichsgeſetz nicht , dann haben wir die

Hilfe des preußiſchen Landesgeſetzes ! Und auf eine ſolche Entſcheidung des

preußiſchen Oberverwaltungsgerichts ſoll der Bundesrat ſeine Auslegung des

Jeſuitengeſetzes gründen können —ein Urteil , das ja handgreiflich zeigt , daß
es ſeinen eigenen Gründen über die Auslegung des Jeſuitengeſetzes nicht traut
und deshalb das preußiſche Landesgeſetzt zur Aushilfe heranzieht —! Das

preußiſche Oberverwaltungsgericht hatte ja auch allen Grund , ſeinen diesbezüg⸗
lichen Gründen —ich weiß nicht , wer ſie verfaßt hat ; das iſt mir auch ganz
gleichgültig — nicht zu trauen und ſeine Hilfe bei einem Landesordensgeſetz

zu ſuchen .
Ich habe Ihnen dieſe Gründe etwas ausführlich vorgetragen , weil man

die Auslegungsfrage vielfach bisher als „ ausgetragen “ , als „ſelbſtverſtändlich “,
als „ allgemein auerkannt “ angeſehen hat ; es waren ja alle liberalen Re⸗

gierungen darin einverſtanden ; da kann man nicht mehr zweifelhaft ſein , wer
wollte da noch zweifeln , wenn die Liberalen einverſtanden ſind ? Da darf man

ja einen Zweifel nicht hegen ! ( Heiterkeit . ) Vielleicht iſt es aber nicht über⸗

flüſſig , wenn ich noch hervorhebe , daß dieſe meine Auslegung von meinen

politiſchen Freunden ſchon bisher vertreten worden iſt , und daß ſich im gleichen
Sinn ſchon 1872 Biſchof Freiherr v. Ketteler in Mainz ausgeſprochen hat .

Aber wie liegt denn jetzt die Sache vollends , nachdem der § 2 des

Jeſuitengeſetzes aufgehoben iſt ? Ich halte es nicht für ohne
weiteres ſelbſtverſtändlich , daß das ohne Rückwirkung auf die Behandlung der

ganzen Frage bleibt . Man kann zwar jeden Paragraphen des Jeſuitengeſetzes
für ſich betrachten , gewiß ; aber wenn wir die Entſtehungsgeſchichte uns nur in

Kürze wieder vor Augen führen : zunächſt Regierungsvorlage mit bloßer Auf⸗
enthaltsbeſchränkung , dann Abänderungsantrag der Reichstagsmehrheit mit

Verfolgung der Niederlaſſungen , jetzt fällt die Aufenthaltsbeſchränkung weg , —

wo bleibt denn da noch ein beſonderes Kampfmittel gegen den einzelnen

Jeſuiten ? Die Aufhebung des §2 des Jeſuitengeſetzes hat allerdings den 8§1
des Jeſuitengeſetzes nicht unmittelbar berührt , aber ſie entzog dem Geſetz jedes

Zwangsmittel gegen den einzelnen Jeſuiten ; ſie ſtellte den einzelnen Jeſuiten
Wieder auf den Boden des gemeinen Rechts , wollte alſo , daß der einzelne Jeſuit

ſich ſolle frei bewegen können im ganzen Deutſchen Reich . Darnach muß aber

heute dem einzelnen Jeſuiten jede prieſterliche Handlung geſtattet ſein , zu der

ihn jeder prieſterliche Beruf berechtigt und verpflichtet .

Als im Jahre 1904 der §2fiel , da war in zahlreichen Kreiſen die Anſicht

verbreitet , daß jetzt die einzelnen Jeſuiten unbehindert nach Deutſchland zurück⸗

kehren dürfen . Auf der einen Seite hat man ſich darüber gefreut , auf der

anderen Seite hat man darüber Beſorgniſſe geäußert ; aber darin waren ſehr

viele , auch liberale Herren einverſtanden , daß jetzt die einzelnen Jeſuiten
kommen dürfen . Ich habe hier einen Artikel aus den „ Grenzboten “ , den Sie

gewiß nicht im Verdacht haben , daß er auf unſerer Seite ſtünde ; ich zitiere

„ Grenzboten “ 1904 S. 678/679 . Ich will daraus nur ein paar Sätze , die

ſich auf den Beſchluß des Bundesrats vom 9. März 1904 beziehen , mitteilen .
Es iſt da ganz ruhig die Sache abgewogen , und es wird zur Ruhe gemahnt
mit folgenden Gründen :



Wenn eine Anzahl von ausgewieſenen deutſchen Jeſuiten , die nicht
bedeutend ſein kann , ſchon weil von der Ausweiſungsbefugnis nur

ſelten Gebrauch gemacht worden iſt , wieder heimkehrt , ſo iſt damit be⸗

kanntlich die Erlaubnis zur Gründung jeſuitiſcher Niederlaſſungen im

Reiche noch keineswegs gegeben .
( ſehr richtig ! im Zentrum )

denn der § 1 des Geſetzes von 1872 , ſein Kern , der ſolche wie den

ganzen Orden verbietet , bleibt beſtehen , und außerdem würde unter

allen Umſtänden eine Niederlaſſung des Ordens von der Genehmigung

jeder Landesregierung abhängen . . . . Wenn der preußiſche Staar

einen großen Teil der von Anfang bdes Kulturkampfs ) an viel zu
ſehr als ein Kampfmittel behandelten Maigeſetze aufgegeben hat , ſo
wird wohl auch die Heimkehr der paar Jeſuiten erträglich ſein , um

ſo mehr , als ſie ein Grund der Beſchwerde und der Gereiztheit für

unſere katholiſchen Mitbürger aus dem Wege räumt .

Die „ Grenzboten “ ſagen : die Jeſuiten kommen zurück , aber es wird nicht ſo

ſchlimm ſein .
Damals iſt ferner in der orthodoxen proteſtantiſchen Zeitſchrift „ Altér

Glaube “ , Nr . 25 vom Jahre 1904 , über § 2 des Jeſuitengeſetzes folgendes
geſagt worden :

Der Wall iſt durchſtochen , und durch die Lücke ziehen Loyolas Jünger ,
um ſich offen oder verborgen an die Spitze des deutſchen Ultramon⸗
tanismus zu ſtellen . Es bedarf der glatten Höflinge , die ſeine Sache
bei den Großen dieſer Erde , an den Höfen , in den Miniſterien , unter

Armee und Adel führen .
( Lachen in der Mitte . )

Er bedarf auch der geiſtlichen Volksführer , die durch ihre Volks⸗

miſſionen in der Predigt wie im Beichtſtuhl die Maſſen fanatiſieren .
Zu beiden iſt aber niemand in demſelben Maße wie die Jeſuiten ge—
eignet .

Hören Sie dieſe Schreckensnachricht von dem zu erwartenden Eindringen zahl⸗

reicher einzelner Jeſuiten in das Deutſche Reich ! Ich könnte Ihnen noch eine

ganze Reihe von Aeußerungen von proteſtantiſcher Seite aus jener Zeit an⸗

führen , die alle es als ſelbſtverſtändlich betrachtet haben , daß jetzt ſämtliche
Jeſuiten als einzelne Perſonen in Deutſchland ihre prieſterliche Tätigkeit , ins⸗
beſondere auch ihre Miſſionstätigkeit , ausüben dürfen . Heute aber kommt man
uns und ſagt : die Bundesratsverordnung gegen die Ordenstätigkeit von 1872
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unverändert geblieben ; der Jeſuit darf keine Ordenstätigkeit bei uns enr⸗

falten .
Und nun komme ich zu der Frage : was iſt Ordenstätigkeit ?

Ich will mich in dieſer Richtung etwas kürzer faſſen , als ich urſprünglich beab⸗

ſichtigt habe , weil mein Freund Dr. Spahn ſchon das Weſentliche geſagt hat ;
aber auf einige Punkte muß ich doch eingehen . Wenn man glaubt , die Ordens⸗

tätigkeit von der prieſterlichen Tätigkeit dem Inhalt und Gegenſtand nach ſcharf
unterſcheiden zu können , ſo befinde ich mich allerdings unter denen , die ſagen :
eine ſolche Unterſcheidung nach Inhalt und Gegenſtand iſt nicht durchzuführen .
Gewiß , meine Herren , man kann ſagen : der Jeſuit , der Prieſter iſt , vereinigt
in ſich zwei Eigenſchaften , wie Herr Spahn mit vollem Recht ausgeführt hat ,
er iſt Prieſter und er iſt Ordensmann , und wenn er heute aus dem Orden
austritt , ſo bleibt er Prieſter und behält alle Pflichten und Rechte eines

Prieſters . ( Sehr richtig ! l im Zentrum . ) Fragen wir nun : wie weit geht die

Prieſterpflicht , im Unterſchied von der Ordenspflicht des Prieſters ? —ſo iſt
eins ſicher , nämlich , daß als Ordenstätigkeit nur diejenige Tätigkeit des

einzelnen Ordensmannes bezeichnet werden kann , die im Auftrage und unter
der Kontrolle des Ordensobern geſchieht , das iſt Ordenstätigkeit . ( Sehr richtig !



im Zentrum . ) Sobald der einzelne Jeſuit , der Prieſter iſt , einzeln irgendwo
als Geiſtlicher für ſich lebt , ſeine prieſterliche Pflicht in der Zelebrierung der

heiligen Meſſe erfüllt , ſo iſt das keine Ordenstätigkeit . Die Unterſchiede , ob das
eine ſolenne oder ſtille Meſſe , Primizmeſſe , mit oder ohne familiären Charakter
iſt , das ſind lächerliche Unterſcheidungen , die für die Frage der

Ordenstätigkeit und Staatsgefährlichkeit auch nicht die mindeſte Bedeutung
haben . ( Sehr richtg ! und Zurufe im Zentrum . ) Ja , daß im Bundesrat die
Kenntnis über dieſe Punkte nicht allzuweit geht , möchte ich namentlich auch aus

jenem Erlaſſe ableiten , wo zwiſchen Beichthören und dem Spenden der Ab⸗

ſolution unterſchieden iſt . ( Heiterkeit im Zentrum . ) Die Herren , welche
zwiſchen den verſchiedenen Arten von Meſſen unterſcheiden wollen ,
wiſſen offenbar gar nicht , daß die Meſſe bis in alle Einzelheiten durch Vor⸗

ſchriften der Kirche geregelt iſt , nicht durch Ordensvorſchriften , daß die Meſſe
mit den beſonderen Aufgaben eines Ordens nicht das Geringſte zu tun hat ,
und daß die von einem Jeſuitenprieſter geleſene Meſſe ſich von der von einem

Weltprieſter geleſenen Meſſe nicht durch ein Wort unterſcheidet . Wenn Sie

ſchließlich die geſamte Ordenstätigkeit ins Auge faſſen , ſo iſt ja bekanntlich in
dem Jeſuitenorden wie in andern Orden nicht bloß von prieſterlicher Tätigkeit
die Rede . Die ganze wiſſenſchaftliche Ausbildung , die wiſſenſchaftlichen Studien
des Jeſuiten und alles , was ſonſt geſchieht für das Seelenheil des einzelnen
Jeſuiten ſelbſt , ihre religiöſe Ausbildung , das iſt alles ſchließlich Ordenstätig⸗
keit . ( Sehr richtigl im Zentrum . ) Wir wiſſen ferner , meine Herren : es gibt

nicht bloß Prieſter im Orden der Jeſuiten ; es gibt ja auch Laienbrüder . Der

Laienbruder , der als Gärtner den Garten von einem ſolchen Jeſuitenkolleg be⸗

ſorgt , hat auch eine Ordenstätigkeit ; der Laienbruder , der als Koch das Eſſen
für die Jeſuitenkleriker herſtellt , hat eine Ordenstätigkeit , eine ganz notwendige
und nützliche , aber ſicherlich nicht ſtaatsgefährliche . Geiterkeit im Zentrum . )
Soll dieſe Ordenstätigkeit auch verboten werden ? ( Erneute Heiterkeit im

Zentrum . ) Für ſo ſchlimm halte ich den Bundesrat nicht ! Ich glaube , der

Bundesrat hat ſich überhaupt mit ſeiner Vollzugsverordnung eine Aufgabe ge⸗
ſetzt , die ihm bisher ſchon ſchwere Mühe verurſacht hat und , je mehr wir

darauf hinweiſen , um ſo mehr Schwierigkeiten hervorrufen wird .

Herr Junck hat nicht mit Unrecht geſagt — ich habe mir das gleich
notiert —, er hätte in einem Erlaß der preußiſchen Regierung geleſen , daß da

ein Unterſchied gemacht werde zwiſchen erlaubter und nicht erlaubter Ordens⸗

tätigkeit . Er hat vollſtändig recht . Nach der Bundesratsverordnung von 1872

darf die preußiſche Regierung überhaupt keine Ordenstätigkeit zulaſſen . Alſo ,
Herr Reichskanzler , nur ſchleunigſt nachſehen , ob die preußiſche Regierung

nicht auch hier „ ſchwere Verfehlungen in Ausführung eines Reichsgeſetzes “ ſich

hat zuſchulden kommen laſſen ! Nicht bloß bei der bayeriſchen Regierung nach⸗

fehen , nicht bloß bei den kleineren Bundesſtagten ; ſondern bei ſich ſelber an⸗

fangen , das iſt die Hauptſache , ein gutes Beiſpiel geben „in der Ausführung des

Reichsgeſetzes “! ! Der Herr Reichskanzler ſagt : es ſollen nicht als Ordens⸗
tätigkeit angeſehen werden Primizmeſſen , wenn ſie den Charakter von Fa⸗
milienfeiern haben , das Leſen ſtiller Meſſen und religiöſe Vorträge unter ge⸗

wiſſen Vorausſetzungen . Ei , warum hat man uns dieſe Vorausſetzungen nicht

näher mitgeteilt ? Darin liegt gerade die Schwierigkeit für die baheriſchen
Herren . Wie ſoll man religiöſe Vorträge , die nach Anſicht des Herrn Reichs⸗

kanzlers geſtattet ſind , und die anderen , die nicht geſtattet ſind , unterſcheiden ?
Die Durchführung des angeblich rechtmäßigen und rechtsverbindlichen Be⸗

ſchluſſes der Bundesratsverordnung von 1872 iſt in ſeinem Wortlaut gar
nicht möglich . Ich bin der Meinung : dieſe Unmöglichkeit der Durführung

dieſer Bundesratsverordnung iſt der beſte Beweis für die Unmöglichkeit und

Ungültigkeit dieſer Verordnung .
Ich habe ſchon vorhin darauf hingewieſen , daß in dem Jeſuitenorden

eine große Tätigkeit auf wiſſenſchaftlichem Gebiet ſtattfindet .



Sie haben gewiß auch ſchon manche Schriften von Jeſuiten in die Hand be⸗

kommen oder wenigſtens darüber geleſen . ( Zuruf links . ) — Ja , näher ge⸗
leſen will ich nicht behaupten ; aber Sie werden doch wenigſtens Kenntnis da⸗
von haben , daß ſolche Schriften verbreitet ſind . ( Zuruf links . ) — Gewiß ,
gewiß ! Ich meine nicht bloß die Schriften von Pater Kathrein . Kathrein
wird ſich übrigens freuen , wenn er hier auf der Tribüne ſeine Erwähnung
hört . ( Heiterkeit im Zentrum . — Zuruf links . ) Herr Kollege , das iſt keine

„Ordenstätigkeit “ , wenn der Jeſuitenpater Kathrein droben auf der Tribüne
uns zuhört . ( Heiterkeit . ) Wenn irgend etwas eine Ordenstätigkeit ſein kann ,
dann iſt es auch die literariſche Tätigkeit der gelehrten Jeſuiten . Iſt es aber

ſchon einer Polizeibehörde eingefallen , auf die literariſchen Erzeugniſſe der

Herren zu ſpüren , etwa die Zeitſchrift , die die Jeſuiten in Deutſchland heraus⸗
geben , zu unterſagen ? Zu ſolchen Verfolgungsmaßnahmen iſt nicht einmal
die preußiſche Regierung gekommen , ( Heiterkeit ) die ja angeblich am ſchärfſten
in der Durchführung des Jeſuitengeſetzes iſt .

Wenn nun den Jeſuiten das Beichtehören in Deutſchland unterſagt
wird , ſo habe ich Ihnen ſchon zitiert , daß der fortſchrittliche Abgeordnete
Dr . Gerſtner bei der Beratung des Jeſuitengeſetzes ausdrücklich geſagt hat :
ſogar der konfinierte Jeſuit darf noch Beichte hören und Meſſe leſen . Aber

zu welcher Konſequenz kommen wir denn , wenn wir das Beichtehören nicht
mehr zulaſſen ? Die Heilsarmee nimmt bei uns in Deutſchland in ihren Ver⸗
ſammlungen öffentliche Beichten ab, nach ihren Bußpredigten kommen die
Leute an die Bank heran und beſchuldigen ſich öffentlich ihrer Verſündigungen .
Keine Regierung hat dahinter etwas Staatsgefährliches gefunden . Und nun
ſoll es den Jeſuiten nicht geſtattet ſein , eine Beichte in aller Stille im Beicht⸗
ſtuhl abzunehmen ? Bei der Heilsarmee ſtehen Ausländer , engliſche Männer ,
an der Spitze . Und den deutſchen Jeſuiten will man nicht geſtatten , ihren
Vaterlandsgenoſſen ſeelſorgeriſch zu Hilfe zu kommen ! ( Sehr gut ! im Zen⸗
trum . ) Wo bleibt da das gleiche Recht der Konfeſſion und die Freiheit der
Religionsübung ?

Man redet immer von Exerzitien und Miſſionen als von
einer ſpezifiſchen Ordenstätigkeit . Das iſt gar nicht wahr . ( Sehr richtig ! im
Zentrum . ) Jeder Geiſtliche kann eine Miſſion halten , man braucht gar keinen
Ordensmann dazu . Jeder Geiſtliche und jeder Laie kann Exerzitien halten ,
vorausgeſetzt , daß er das Publikum dazu bekommt . ( Heiterkeit . )

Wenn man nun geſagt hat , es ſtecke was beſonders Jeſuitiſches in der
Art und Weiſe , wie die Jeſuiten es machen , ſo iſt auch das nicht wahr . ( Sehr
richtigl im Zentrum . ) Es war in den fünfziger Jahren etwas Neues — dar⸗
über können Sie noch heute die Berichte in den Zeitungen nachleſen — als
damals die Volksmiſſionen der Jeſuiten angefangen haben , und die liberale
badiſche Regierung war froh , daß die Jeſuiten wieder mehr Religion unter
das aufgeregte Volk brachten . Man hat damals nach den Jeſuiten gerufen ,
man war dankbar dafür , daß ſie kamen , und man hat beklagt , daß ſie nicht noch
mehr leiſten konnten . Die Methode der Jeſuiten in der Abhaltung von Miſ⸗
ſionen und Exerzitien können wir in einer ganzen Reihe von Büchern jederzeit
leſen ; das iſt gar kein Geheimnis , und jeder Geiſtliche kann auf Grund ſolcher
Bücher ſeinerſeits in derſelben Methode religiöſe Anweiſungen und Be⸗
lehrungen erteilen , ohne daß man ihm mit dem Jeſuitengeſetz beikommen kann .

Man will , wie das heute teilweiſe durchgeklungen iſt , ein Geſetz bei⸗
behalten nicht bloß gegen die Jeſuiten , ſondern gegen alle diejenigen katholi⸗
ſchen Orden , die man als jeſuitenverwandt bezeichnet . Verwandt in
gewiſſem Sinne ſind alle Orden und Kongregationen . ( Sehr richtig ! l im Zen⸗
trum . ) Sie ſind nämlich alle Töchter derſelben Mutter , der katholiſchen Kirche .
( Sehr richtigl im Zentrum . ) Wenn man den Verwandtſchaftsbegriff aber
anders faſſen will , dann muß man verſuchen , ihn geſetzgeberiſch abzugrenzen ,



ſonſt verfällt man in bloße Willkür . Ich möchte da an ein ſchönes Wort eines
verſtorbenen nationalliberalen Führers , des Abgeordneten Marquardſen , er⸗
innern , der ſeinerzeit öffentlich im Reichstage geſagt hat , für die Anwendung
des Jeſuitengeſetzes auf die damen du Sacré - Coeur de Jeésus ſei auch er
nicht zu haben , und wenn es darauf ankomme , ſei er jeden Augenblick bereit ,
für die Aufhebung des Jeſuitengeſetzes in ſeiner Anwendung auf dieſe Damen
zu ſtimmen .

Meine Herren , man kann —das will ich als Juriſt am wenigſten be⸗
ſtreiten — über die Auslegung des Jeſuitengeſetzes dieſe und jene Gründe an⸗
führen . Um ein Verfolgungsgeſetz über das gebotene Maß auszudehnen , müßte
man aber zwingende Gründe haben , und ich muß beſtreiten , daß ſolche Gründe
vorliegen . Es handelt ſich nicht bloß um den Jeſuitenorden , wenn auch um
ihn in erſter Linie , ſondern es handelt ſich um die katholiſche Kirche überhaupt ,
und deshalb iſt das Jeſuitengeſetz ein Angriff gegen die katholiſche Kirche und
ihre Rechte auf Freiheit und Gleichberechtigung . ( Sehr richtig ! l im Zentrum . )
Wenn irgend etwas geeignet war , dieſen Punkt klarzuſtellen , dann iſt es gerade
die Mitteilung des Herrn Reichskanzlers über die Auslegung des Bundesrats
in dieſer Sache . Wenn man davon ausgeht , daß prieſterliche Tätigkeit und
Ordenstätigkeit , wenn auch nicht in allen Einzelheiten , aber doch in der Haupt⸗
ſache regelmäßig , nicht zu trennen iſt , dann iſt damit erwieſen , daß das Ver⸗
folgungsgeſetz nicht bloß den Ordensmann , ſondern den katholiſchen Prieſter
trifft , und dann haben wir Katholiken vollends das Recht , uns über eine un⸗
paritätiſche , freiheitswidrige Behandlung zu beſchweren , und das in einem
Moment , wo alle Mächte des Umſturzes volle Freiheit haben . ( Lebhafte Un⸗
ruhe bei den Sozialdemokraten und Zurufe : Sehr richtig ! im Zentrum . )
Meine Herren , ich konſtatiere , was iſt . Jeder Freidenkerverein hat vollſtändig
freie Gelegenheit zu agitieren und Vorträge zu halten , wie er will . Ich habe
nichts dagegen ! Aber ich verlange die gleiche Freiheit wie
für den Unglauben auch für den Glauben ! ( Lebhaftes wieder⸗
holtes Bravo im Zentrum . )

( 47. Sitzung vom 26. April 1912 . St . B. S. 1459 )

Die ganze Angelegenheit liegt nun im Bundesrate , der ſeine
Entſcheidung erſt im Herbſt treffen dürfte , da der Reichskanzler
umfangreiche Vorarbeiten angeordnet und Gutachten eingeholt hat .

57 . Der Toleranzantrag iſt vom Zentrum in folgender
Faſſung eingebracht worden :

Entwurf
eines Reichsgeſetzes , betreffend die Freiheit der Religionsübung .

Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden Deutſcher Kaiſer , König von Preußen uſw .
verordnen im Namen des Reichs , nach erfolgter Zuſtimmung des
Bundesrats und des Reichstags , was folgt :

91 .

Die Freiheit des religiöſen Bekenntniſſes , der Vereinigung zu Religions⸗
geſellſchaften und der gemeinſamen häuslichen und öffentlichen Religionsübung
wird gewährleiſtet .

Der Genuß der bürgerlichen und ſtaatsbürgerlichen Rechte iſt unabhängig
von dem religiöſen Bekenntnis .

Den bürgerlichen und ſtaatsbürgerlichen Pflichten darf durch die Aus⸗

übung der Religionsfreiheit kein Abbruch geſchehen .
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Für die Beſtimmung des religiöſen Bekenntniſſes , in welchem ein Kind

erzogen werden ſoll , iſt die Vereinbarung der Eltern maßgebend , welche

jederzeit vor oder nach Eingehung der Ehe getroffen werden kann .

§ 3 .

In Ermangelung einer Vereinbarung der Eltern gelten für die Be⸗

ſtimmung des religiöſen Bekenntniſſes des Kindes , ſoweit nicht nachfolgend
ein anderes vorgeſchrieben iſt , die Vorſchriften des Bürgerlichen Geſetzbuches
über die Sorge für die Perſon des Kindes .

Steht dem Vater oder der Mutter das Recht und die Pflicht , für die

Perſon des Kindes zu ſorgen , neben einem dem Kinde beſtellten Vormund

oder Pfleger zu, ſo geht bei einer Meinungsverſchiedenheit über die Be⸗

ſtimmung des religiöſen Bekenntniſſes , in welchem das Kind zu erziehen iſt ,

die Meinung des Vaters oder der Mutter vor .
Das religiöſe Bekenntnis des Kindes kann weder von dem Vormunde

noch von dem Pfleger geändert werden .

§ 4.

Zur Teilnahme an dem Religionsunterricht oder Gottesdienſt einer

anderen Religionsgemeinſchaft darf ein Kind gegen den ausdrücklichen
Willen des Erziehungsberechtigten nicht angehalten werden .

§ 5.

Nach beendetem vierzehnten Lebensjahre ſteht dem Kinde die Ent —

ſcheidung über ſein religiöſes Bekenntnis zu.

§ 6.

Der Austritt aus einer Religionsgemeinſchaft mit bürgerlicher Wirkung

erfolgt durch ausdrückliche Erklärung des Austretenden .
Die Erklärung iſt dem Amtsgerichte des Wohnorts gegenüber abzu⸗

geben ; von dieſem iſt ſie der zuſtändigen Behörde der Religionsgemeinſchaft
mitzuteilen . Die Erklärung kann ſchriftlich in öffentlich beglaubigter Form
abgegeben werden .

Ueber den Empfang der Erklärung iſt eine Beſcheinigung zu erteilen .
Das Verfahren iſt koſten - und ſtempelfrei .

§ 7.

Die Abgabe der Austrittserklärung bewirkt , daß mit dem Ende des

laufenden Steuerjahres der Ausgetretene zu Leiſtungen , welche auf der Zu⸗
gehörigkeit zur Religionsgemeinſchaft beruhen , nicht mehr verpflichtet wird .

Leiſtungen , welche bei dem Inkrafttreten dieſes Geſetzes kraft beſonderen
Rechtstitels entweder auf beſtimmten Grundſtücken haften , oder von allen

Grundſtücken des Bezirks oder doch von allen Grundſtücken einer gewiſſen
Klaſſe in dem Bezirk ohne Unterſchied des Beſitzers zu entrichten ſind ,
werden durch die Austrittserklärung nicht berührt .

§ 8.

Niemand kann zu Leiſtungen an eine Religionsgemeinſchaft , zu

welcher er nicht gehört , herangezogen werden , wenn nicht ein gemeinſchaft⸗
licher Genuß oder ein beſonderes Rechtsverhältnis beſteht .

(J. Seſſ . 1912 , Druckſ . Nr . 124 )

.
Der Antrag konnte noch nicht beraten werden . Abg . Gröber

führte zu deſſen Gunſten aus :



„ Wie wir den Antrag wegen Aufhebung des Jeſuitengeſetzes geſtellt
haben , ſo haben wir auch den Toleranzantrag , wenigſtens in ſeinem erſten
Teile , wieder eingebracht . Wir wollen es nicht auf uns nehmen , daß in
Deutſchland Geſetze unangefochten bleiben , die gegen die Religionsfreiheit und
gegen einen rechtsgültig abgeſchloſſenen Ehevertrag einer Witwe die Auflage
machen, ihre Kinder in einer fremden Konfeſſion erziehen zu laſſen . Der Fall ,
der ſich erſt im letzten Jahre wieder in Braunſchweig , in Schöppenſtedt , ab⸗
geſpielt hat , iſt wirklich ein Schöppenſtedter Fall . “

G. Sitzung vom 17. Februar 1912 . St . B. S. 113 )

58 . Liberaler Vorſtoß gegen die Freiheit der Geiſtlichen . An⸗

läßlich der Prüfung der Wahl des Grafen von Oppersdorff
in Frauſtadt⸗Liſſa ſtellte die Volkspartei den Antrag , angebliche
Auslaſſungen von Geiſtlichen auf der Kanzel unter Be⸗

weiserhebung zu ſtellen . Die Wahlprüfungskommiſſion hat dies

bisher aus prinzipiellen Gründen ſtets abgelehnt . Abgeordneter
Schwarze ( Lippſtadt ) erklärte zutreffend :

„ Unſere Geiſtlichen aber ſind keine Staatsbeamten , und haben dasſelbe
Recht , zu agitieren , wie Fabrikanten und Arbeitgeber . ( Sehr richtig ! im
Zentrum . ) Ich will nur auf die ſchreckliche Bearbeitung der Arbeiter in Saar⸗
abien und auf die Agitation im Wahlkreiſe des Herrn de Wendel uſw . hin⸗
weiſen . Wenn Sie das zugeben , meine Herren , dann müſſen Sie auch in den
Fällen , in denen Fabrikanten und Arbeitgeber unzuläſſige Wahlagitation
betreiben , die für deren Kandidaten abgegebenen Stimmen für ungültig er⸗
klären und dem gewählten Kandidaten abziehen . Dann könnten wir das zu⸗
geben . Aber die Geiſtlichen ſind nach unſerer Verfaſſung Privatperſonen und
haben dasſelbe Recht zur Agitation . ( Rufe links : Auch auf der Kanzel ? )
—Sie ſind auch auf der Kanzel Privatperſonen , ( ſtürmiſche Rufe links und
von den Sozialdemokraten : Ohol ) auch Privatperſonen ! Meine Herren ,
der Geiſtliche auf der Kanzel hat ſogar die Fflicht , ſeine Pfarrkinder auf die
Wichtigkeit und die Bedeutung der Wahl hinzuweiſen . ( Stürmiſche Rufe
links : Hört ! hört ! — Sehr richtig ! im Zentrum . ) Ich gebe Ihnen ganz gern
zu, es iſt nicht ſchön , wenn der Geiſtliche von der Kanzel herab ( hört ! hört !
links ) für einen beſtimmten Kandidaten agitiert ; aber Folgen können Sie

nicht daran knüpfen , weil ſich die Wahlprüfungskommiſſion immer auf den

Standpunkt geſtellt hat : der Geiſtliche iſt Privatperſon und kein Staats⸗

beamter , und er iſt als ſolcher genau ebenſo berechtigt , von der Kanzel herab
für einen beſtimmten Kandidaten einzutreten , wie der Fabrikant in der

Fabrik . “ ( 68. Sitzung vom 21 Mai 1912 . St . B. S. 2219 )

Abg . Dr . Müller ( Meiningen ) wollte dies nicht gelten laſſen ;
aber Abg . Erzberger erklärte ihm :

„ Herr Müller ( Meiningen ) hat den Geiſtlichen das Recht beſtritten , daß

ſie auf der Kanzel auf die Bedeutung und Wichtigkeit der Wahl aufmerkſam
machen können . Hier iſt er im Irrtum , es iſt ſogar unter Umſtänden die

Pflicht des Geiſtlichen , auf die Bedeutung der Wahlen aufmerkſam zu machen ,
wenn z. B. die Politik mißbraucht wird , um die Religionzuknechten
und zu unterdrücken , ( Zurufe links ) und wenn antireligiöfe

Beſtrebungen mit der Politik verknüpft werden . Gehr

richtigl im Zentrum . )
Ich will aker Herrn Dr . Müller ( Meiningen ) noch ein zweites ſagen ; dann

wird er ſicherlich ſeinen Antrag nicht mehr aufrecht erhalten können . Hier
in der Provinz Brandenburg beſteht in der Städteordnung die Vorſchrift , daß
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der Geiſtliche vor jeder Kommunalwahl von der Kanzel herab auf die Be⸗

deutung und Wichtigkeit dieſer Kommunalwahl aufmerkſam zu machen hat ,

( hörtl hört ! im Zentrum ) ſowohl für die evangeliſchen wie für die katholiſchen

Geiſtlichen . Ich weiß das ganz beſonders von den katholiſchen Geiſtlichen ,

daß ſie dieſer Pflicht , die ihnen das Staatsgeſetz hier auferlegt , tatſächlich nach⸗

kommen . Dieſe Beſtimmung in der brandenburgiſchen Städteordnung iſt

eine Tatſache , und daran kommen Sie nicht vorbei , Herr Dr . Müller

(Meiningen ) . “ ( St . B. S. 2220 )

Der Reichstag beſchloß trotzdem mit 180 ( ganze Linke ) gegen

156 Stimmen Beweiserhebung und dehnt ſo das Nachforſchen auf

die Kanzel aus . Dieſe Debatte wird eine Fortſetzung im Herbſt

erfahren , wenn die Beweiserhebungen vorliegen .
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B) Staatliche Gleichberechtigung der Konfeſſionen .

59 . Gegen die Zurückſetzung der Katholiken in der Kranken⸗

pflege hat der Abg . Gröber mit Nachdruck proteſtiert :
„ Es iſt der Fall des Profeſſors Dr . Zimmer in Berlin⸗Zehlendorf , wohn⸗

haft Königſtraße 19. Ein Fräulein aus Württemberg wollte ſich in der
Krankenpflege ausbilden laſſen — alſo eine Angelegenheit , die in ge—
wiſſem Sinne hier auch zur Beaufſichtigung ſeitens der Reichsbehörden und
ſpeziell des Reichsgeſundheitsamts gehört , gerade ſo gut wie die Durchführung
der ärztlichen Prüfungsordnung . Sie wandte ſich an dieſen Profeſſor
Dr . Zimmer und erhielt unter dem 8. Juni 1910 folgenden Brief — er iſt
nicht zu lang , ich kann ihn wörtlich verleſen —:

Gnädiges Fräulein ! Ihr Fragebogen iſt eingegangen , und ich er⸗
warte noch die weiteren Zeugniſſe . Als Krankenpflegeſchule für all⸗
gemeine Krankenpflege haben wir bisher nur das evangeliſche
Krankenhaus in Oberhauſen gehabt . Die Bedingung iſt , daß die
Schülerinnen evangeliſchen Bekenntniſſes ſind . Die Anſtalt fürchtet den
Eingriff des katholiſchen Prieſters durch den Beichtſtuhl und dadurch die
Störung unſerer dortigen Schweſternſchaft . Grundſätzlich iſt unſere
Schweſternſchaft interkonfeſſionell , ſo daß eine Aufnahme in dieſe
möglich wäre , wie denn ſchon eine Katholikin ihr angehört . Ich
hoffe aber , daß die Krankenhausverwaltung , da wir eine andere
Ausbildungsſtätte für allgemeine Krankenpflege zurzeit noch nicht
zur Verfügung haben , Ihnen eine Aufnahme geſtattet , falls Sie ver⸗
ſprechen , was Sie etwa im Beichtſtuhl Ihrem Seelſorger offenbaren ,
ebenſo auch der vorſtehenden Schweſter oder mir mitzuteilen , ( große
Heiterkeit im Zentrum ) damit alle Schwierigkeiten dadurch von vorn⸗
herein ausgeſchloſſen ſind . Ich bitte , ſich darüber freundlichſt erklären

zu wollen .
Ganz ergeben Dr . Zimmer .

( Anhaltende große Heiterkeit . )

Meine Herren , Sie haben dieſen Brief mit der gebührenden Heiterkeit
aufgenommen ; das iſt noch das beſte , was man einer ſolchen Behandlung
widerfahren laſſen kann . Es iſt ein Beiſpiel , in welcher Art und Weiſe ſolche
Fragen gegenüber einer konfeſſionellen Minderheit behandelt werden . Ich
meine , wir haben alle ein Intereſſe daran , dafür zu ſorgen und die Reichs⸗
behörden , ſpeziell das Reichsgeſundheitsamt und den Herrn Staatsſekretär
zu bitten , er möge für die Einhaltung der reichsgeſetzlichen Beſtimmungen
nicht bloß über die Geſundheitspflege , ſondern auch über die religiöſe Gleich⸗
berechtigung in ſeinem Reſſort ſorgen . “

( 30. Sitzung vom 19. März 1912 . St . B. S. 839 )

Staatsſekretär Delbrück erklärte , daß er nicht imſtande
ſei , hier einzugreifen , da es ſich um einen privaten Verein handle ;
Profeſſor Dr . Zimmer ſei evangeliſcher Geiſtlicher . Kommentar

überflüſſig .
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60 . Gegen die Zurückſetzung jüdiſcher Medizinalpraktikanten

erhob der Abg . Gröber in derſelben Sitzung Proteſt .

„ In dem Falle Britz iſt ganz zweifellos klargeſtellt , daß ohne alle Rück⸗

ſich darauf , ob der betreffende Kandidat perſönlich akzeptabel war oder nicht,

lediglich wegen ſeines Glaubensbekenntniſſes die Zurückweiſung erfolgt iſt .

Wenn aber ein ſolches Verhalten der Krankenhausdirektoren ſo unbe⸗

ſchränkt geduldet würde und gar kein Verſuch gemacht würde , darauf einzu⸗

wirken , dann würde das hinauslaufen auf eine Verletzung des Geſetzes vom

3. Juni 1869 über die Gleichberechtigung der Glaubensbekenntniſſe auf ſtaat⸗

lichem Gebiet . Wenn man dem jungen Arzte ſeine Ausbildung in der Weiſe

vorſchreibt , daß er ein praktiſches Jahr bei der Krankenanſtalt Dienſte zu tun

hat , und wenn man dann nicht auch dafür ſorgt , daß er in der Lage iſt , dieſe

Dienſte leiſten zu können , dann wird er zurückgeſetzt und wird wie im vor⸗

liegenden Fall wegen ſeines Glaubensbekenntniſſes geſchädigt , zurückgeſetzt und

gekränkt . Das war gerade der Zweck des Reichsgeſetzes vom 3. Juni 1869 ,

das auf einem Antrag Wiggers beruht , derartige Benachteiligungen und Be⸗

ſchränkungen der bürgerlichen und ſtaatsbürgerlichen Rechte zu verhindern .

Krankenanſtalten , die einen konfeſſionellen Charakter haben , ſind in der Lage,
einen ſolchen Kandidaten zurückzuweiſen ; da wird ſich auch ſchwerlich einer

melden , wenn er nicht im voraus weiß , daß er angenommen wird . Eine kon⸗

feſſionelle Krankenanſtalt kann z. B. auf Grund einer konfeſſionellen Stiftung

beſtehen . Wenn aber eine Krankenanſtalt aus öffentlichen Mitteln , aus

Mitteln der Allgemeinheit unterhalten wird , als eine öffentliche Anſtalt in

dieſem Sinne erſcheint , wie dies bei dem Kreiskrankenhaus in Britz der Fall

iſt , dann hat ſie nach meiner Ueberzeugung nicht das Recht , lediglich wegen des

Glaubensbekenntniſſes einen ſich meldenden Kandidaten zurückzuweiſen . “

( 30. Sitzung vom 12. März 1912 . St . B. S. 838 )

Staatsſekretär Delbrück hat zugeſagt , daß in dem er⸗

wähnten Falle eine Remedur eintritt .



C) Staatliche Förderung des ſittlich⸗ - religiöſen
Volkswohls .

61 . Die Beaufſichtigung der Kinematographen forderten eine

Anzahl von Reſolutionen ( Druckſ . Nr . 368 , 369 ) . Abg .
Dr . Pfeiffer führte zur Begründung aus :

„ Während urſprünglich die durch die Lichtbilder gebotene Unterhaltung
komiſche und dramatiſche Darſtellungen , Märchenbilder , Sport⸗ und Baller⸗

ſzenen , teilweiſe religiöſe Motive vorführte , ſo hat ſich allmählich erfreulicher⸗
weiſe die Wiſſenſchaft der Sache bemächtigt , und wir ſind alle damit einver⸗

ſtanden , daß naturwiſſenſchaftliche , geographiſche , ethnographiſche , folkloriſche ,
beſonders aber naturwiſſenſchaftliche Bilder uns in wundervoller Technik heute
geboten werden , die ein Volksbildungsmittel im eminenteſten Sinne des
Wortes darſtellen . Nun kommen aber die entſetzlichen Mutoſkope , die an
allen Straßenecken , in den Korridoren und überall ſonſt aufgeſtellt werden ,
in denen man für 10 Pfennig eine Reihe von allen möglichen Dingen ſehen
kann , die geradezu wie eine Peſt verderblich wirken . Ich ſtehe auf dem Stand⸗

punkte , den — ich entnehme das einem Bericht der öſterreichiſchen Preſſe von

heute — auf der Enquete , die eben in Wien tagte , Aerzte , Pädagogen und

Richter zu den Kinematographen eingenommen haben . Das iſt von ver⸗

ſchiedenen Richtern und auch von einzelnen Aerzten auseinandergeſetzt worden ,
daß dieſe Mutoſkope , die Kinos eine außerordentlich ſchwere moraliſche Ge⸗

fährdung der Jugend herbeiführen .
Wenn wir uns die Schundbilder anſehen , ſo ſind es auf der einen Seite

ſexuelle Szenen , über die ich aber hier nicht ſprechen will , oder kriminelle

Szenen , und es gibt heutzutage in den Kinos unglaubliche Plattheiten , die

geradezu ſtimulierend auf die Jugend wirken , die Geſchichte nachzuahmen : das

ſind die Boxerkämpfe , die Brandkataſtrophen , die Verbrecherjagden über die

Dächer , die Indianergeſchichten , die verheerend auf die Phantaſie der Jugend
wirken . Ich möchte aber hinzufügen , daß man nach dem Vorbilde Preußens
eine Filmzenſur einführt , daß man dieſe Filmzenſur durch ein Reichsgeſery
einheitlich regelt , und daß man ſo eine Zentralinſtanz für dieſes Gebiet für
das ganze Deutſche Reich einrichtet , ( ſehr richtigl ) daß man weiter dazu
kommt , der Frage näher zu treten , ob man nicht einen numerus olausus ,
der auch in Seſterreich zur Erörterung ſteht , einführen will . Ich will dahin⸗

geſtellt ſein laſſen , ob man auf 20 000 Einwohner ein Kino zuläßt , oder wie

man es machen will , aber daß man doch in Erwägungen eintritt , ob dieſer
numerus clausus nicht eingeführt werden ſoll .

Des weiteren möchte ich wünſchen , daß die Aufſichtsbehörden —das iſt

ja jetzt ſchon ohne weiteres zu machen — überall Hand anlegen , eine

Trennung von Vorſtellungen für Erwachſene und für Kinder herbeizuführen .
Es iſt das ein Schaden , der oft beklagt worden iſt , daß dasſelbe Programm ,
das für Erwachſene gilt , auch für Kindervorſtellungen benutzt wird . “

( 41. Sitzung vom 14. April 1912 . St . B. S. 1251 )

Die Anträge fanden Annahme ; ebenſo ein vom Zentrum

unterſtützter Antrag auf Bekämpfung der Animierkneipen . Das



Zentrum läßt ſich auf dieſem Gebiete leiten von dem ſchönen Worte

des Kaiſers Friedrich vom 12 . März 1888 an den Reichskanzler

Fürſt Bismarck :

„ Mit den ſozialen Fragen eng verbunden erachte ich die der Erziehung
der heranwachſenden Jugend zugewandte Pflege . Muß einerſeits eine höhere

Bildung immer weiteren Kreiſen zugänglich gemacht werden , ſo iſt doch zu
vermeiden , daß durch Halbbildung ernſte Gefahren geſchaffen , daß Lebens⸗

anſprüche geweckt werden , denen die wirtſchaftlichen Kräfte der Nation nicht

genügen können , oder daß durch einſeitige Erſtrebung vermehrten Wiſſens
die erziehliche Aufgabe unberückſichtigt bleibe . Nur ein auf der geſunden

Grundlage von Gottesfurcht und einfacher Sitte aufwachſendes Geſchlecht wird

hinreichend Widerſtandskraft beſitzen , die Gefahren zu überwinden , welche
in einer Zeit raſcher wirtſchaftlicher Bewegung durch das Beiſpiel hoch⸗

geſteigerter Lebensführung einzelner für die Geſamtheit erwachſen . “ §156
( Abg. Gröber , 8. Sitzung vom 17. Februar 1912 . St . B. S. 113)
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